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Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 01.02.2023, 17:00 Uhr, Sit-
zungssaal, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig
Feststellung der Beschlussfähigkeit/Bestätigung der Tagesordnung
Protokollbestätigung
 - Protokollbestätigung der Sitzung vom 30.11.2022
 - Protokollbestätigung der Sitzung vom 11.01.2023

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
Bericht aus Beteiligungen
Beratung der Vorlagen I
 - Bau- und Finanzierungsbeschluss Sanierung Petersstraße von Markt 

bis Preußergäßchen „(Bestätigung gem. § 79 (1) SächsGemO); De-
zernat Stadtentwicklung und Bau; VII-DS-06646; Beschlussfassung

Informationen
 - Bericht über die Pilotprojekte und deren Beteiligungsmodelle im Rah-

men der Bürgerbeteiligung zum Ausbau der erneuerbaren Energien
 - Oberbürgermeister; VII-A-02302-Ifo-01; Information zur Kenntnis

Verschiedenes ■
(Änderungen vorbehalten)

Der Vorsitzende 
des Verwaltungsaussausschusses

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 30.01.2023, 17:00 Uhr, 
Neues Rathaus, Ratsplenarsaal, Raum 262, Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig 
Eröffnung und Begrüßung
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Feststellung der Tagesordnung
Festlegungsprotokoll der Sitzung 19.12.2022
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
Vorlagen
- Abschluss eines Mietvertrages für die Kita „Sonnenwinkel“ in der 

Hohe Straße 21; VII-DS-07889
Anfragen, Sonstiges
Beschlüsse aus der 59. nichtöffentlichen Sitzung der VII. Wahl-
periode des Grundstücksverkehrsausschusses am 21.11.2022
Es wurden keine Beschlüsse gefasst.
Beschlüsse aus der 60. öffentlichen Sitzung der VII. Wahlperiode 
des Grundstücksverkehrsausschusses am 05.12.2022
Es wurden keine Beschlüsse gefasst. ■
(Änderungen vorbehalten)

Der Vorsitzende 
des Grundstücksverkehrsausschusses

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung am 25.01.2023, 18:00 Uhr; 
Zi. 495, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
Protokollbestätigung der Sitzung vom 23.11.2022
Beratung der Vorlagen I
- Evaluierung Finanzkonzept des Eigenbetriebes Stadtreinigung 

Leipzig Dezernat Umwelt, Klima, Ordnung und Sport VII-DS-07898
Beschluss zur Aufhebung der Geschäftsordnung des Betriebsausschusses 
Stadtreinigung und Bestattungswesen
Verschiedenes ■

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 23.01.2023, 16:30 Uhr, 
Neues Rathaus, Festsaal, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig
Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 09.01.2023
Anträge aus dem Stadtrat – 1. Lesung
 - Kindertagesstätten zukunftsgerecht bauen; Fraktion Bündnis 90/

Die Grünen; VII-A-08105
Anträge aus dem Stadtrat – 2. Lesung
Vorlagen – 1. Lesung
 - Abschluss eines Mietvertrages für die Kita „Sonnenwinkel“ in der 

Hohe Straße 21; Dezernat Stadtentwicklung und Bau; VII-DS-07889
Vorlagen - 2. Lesung
Vorlagen zur Information
Entscheidungsvorschläge für den Jugendhilfeausschuss
Bericht der Bürgermeisterin
Information der Verwaltung
Sonstiges ■
(Änderungen vorbehalten)

Der Vorsitzende 
des Jugendhilfeausschusses

Sitzung des Verwaltungs-  
ausschusses

Sitzung des Grundstücks-  
verkehrsausschusses

Sitzung des Betriebsausschusses 
Stadtreinigung

Sitzung des  
Jugendhilfeausschusses

Die Aushangtafeln im Neuen Rathaus der Stadt Leipzig, Martin-Luther-
Ring 4-6, 04109 Leipzig – Untere Wandelhalle, gegenüber den Zimmern 
72-75 – wurden von der Stadtverwaltung Leipzig als Stelle zur öffent-
lichen Zustellung durch Bekanntmachung einer Benachrichtigung im 
Sinne des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) allgemein bestimmt. ■

Dezernat Allgemeine Verwaltung, Hauptamt

Öffentliche Zustellung durch 
Bekanntmachung einer  

Benachrichtigung im Sinne des 
Verwaltungszustellungs- 

gesetzes (VwZG)
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Tagesordnungen für die nachstehend aufgeführten Sitzungen 
der Stadtbezirksbeiräte lagen zu Redaktionsschluss teilweise 
nicht vor. Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen  
besuchen Sie bitte www.leipzig.de 

Stadtbezirksbeirat Nordost am 25.01.2023, 17:30 Uhr, KulturGut 
Schloss Schönefeld, Zeumerstraße 1, 04347 Leipzig
Weitere Informationen im Ratsinformationssystem und unter www.
leipzig.de/stadtbezirksbeirat-nordost 
 - Einwohneranfragen
 - Gespräch mit SBB-Patenbürgermeister Torsten Bonew
 - Anträge zum Stadtbezirksbudget

Stadtbezirksbeirat Ost am 25.01.2023, 18:00 Uhr, BSZ 7, Neu-
städter Straße 1, 04315 Leipzig
Weitere Informationen im Ratsinformationssystem und unter www.
leipzig.de/stadtbezirksbeirat-ost
 - Anträge zum Stadtbezirksbudget
 - Antrag  Mehr Flexibilität bei Platz- und Freiraumgestaltung 
 - Vorstellung Glasfaserausbau der Telekom in Leipzig Volkmarsdorf 
 - Deckenerneuerungsmaßnahme Torgauer Straße von Hohenticheln-

straße (incl. Knoten) bis Karolusstraße 

Stadtbezirksbeirat Nord am 26.1.2023 entfällt

Stadtbezirksbeirat Süd am 01.02.2023 entfällt

Stadtbezirksbeirat Alt-West am 01.02.2023, 17:30 Uhr, Rathaus 
Leutzsch, Beratungsraum 1. Etage, Georg-Schwarz-Straße 140, 
04179 Leipzig 
Weitere Informationen im Ratsinformationssystem und unter www.
leipzig.de/stadtbezirksbeirat-alt-west
 - Gelegenheit für Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern
 - Vorstellung Stadtumbaumanagement Leipziger Westen
 - Vorstellung des Energie- und Klimaschutzprogramms (EKSP) 2030
 - Beratungen zum Stadtbezirksbudget:
 - Visualisierung von Sound
 - Antirassismus Training
 - Reconnect SeniorCompany
 - Leutzscher Stadtteilfest

Sitzung SBB Nordwest am 02.02.2023, 18:00 Uhr, Stadtteilzentrum 
„Anker“, Renftstraße 1, 04159 Leipzig
Weitere Informationen im Ratsinformationssystem und unter www.
leipzig.de/stadtbezirksbeirat-nordwest
 - Bebauungsplan Nr. 449 „Hans-Beimler-Straße“;Stadtbezirk: Nord-

west, Ortsteil: Möckern; Satzungsbeschluss
 - Stadtbezirksbudget
 - Mehr Flexibilität bei Platz- und Freiraumgestaltung
 - Notinstandsetzung des Pfeilers der Brücke an der Seesenheimer 

Straße

Stadtbezirksbeirat Mitte am 02.02.2023, 18:00 Uhr, Stadtbüro, 
Burgplatz 1 
sowie per Videokonferenz (über Microsoft Teams)
Den Link und die vollständigen Unterlagen zur Sitzung finden Sie unter 
www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-mitte
 - Gelegenheit zu Einwohneranfragen
 - Gespräch mit der Patenbürgermeisterin Frau Dr. Jennicke
 - Stadtbezirksbudget ■

Sitzungen  
der Stadtbezirksbeiräte

Tagesordnungen für die nachstehend aufgeführten Sitzungen der 
Ortschaftsräte lagen zu Redaktionsschluss teilweise nicht vor. 
Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen besuchen 
Sie bitte www.leipzig.de 

Ortschaftsrat Lützschena-Stahmeln am 30.01.2023 um 18:30 Uhr 
im Leipziger Hotel, Hallesche Straße 190, 04159 Leipzig
 - Eröffnung und Begrüßung durch die Ortsvorsteherin;
 - Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Tagesordnung, 

der Beschlussfähigkeit und der Protokollunterzeichner;
 - Protokollkontrolle;
 - Beratung und Beschluss zur Vorlage Nr. VII-DS-07330, 
 - Betreff: Regelung für die Ortschaftsräte der Stadt Leipzig zur Ver-

wendung der Brauchtumsmittel (Ortschaftsmittel), eingereicht vom 
Oberbürgermeister;

 - Information zum Themenjahr „Leipzig-die ganze Stadt als Bühne“ 
und unseres Projektes „Kulturmeile am Bismarckturm“;   

 - Einwohnerfragen;
 - Sonstiges

Ortschaftsrat  Plaußig am 26.01.2023 um 19:00 Uhr im Schulungs-
raum der Freiwilligen Feuerwehr Plaußig, Plaußiger Dorfstraße 
23, 04349 Leipzig
 - Eröffnung & Begrüßung
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - Neues aus Plaußig & der Umgebung
 - Neues aus der Ratsversammlung
 - Beschluss-/ Informationsvorlagen
 - Regelung für die Ortschaftsräte der Stadt Leipzig zur Verwendung 

der Brauchtumsmittel (Ortschaftsmittel) (VII-DS-07330)
 - Projekte
 - Brauchtumsmittel 2023
 - Bürgerfragen

Ortschaftsrat Burghausen am 31.01.2023 um 19:00 Uhr im Sitzungs-
zimmer des ehemaligen Gemeindeamts Burghausen, Miltitzer 
Straße 1, 04178 Leipzig
 - Eröffnung und Begrüßung
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - Änderungen / Feststellung der Tagesordnung
 - Protokollkontrolle
 - Vorlage VII-DS-07330 – Brauchtumsmittel – Besprechung und Ab-

stimmung  dieser Vorlage
 - Vergabe von Brauchtumsmitteln 
 - Bürgerfragen
 - Sonstiges    

Ortschaftsrat Mölkau am 31.02.2023 um 19:00 Uhr im Ratssaal 
des ehem. Gemeindeamtes Mölkau, Engelsdorfer Straße 90, 
04316 Leipzig

Ortschaftsrat  Lindenthal am 31.01.2023 um 19:00 Uhr im Ratssaal 
des Rathauses Lindenthal, Erich-Thiele-Straße 2, 04159 Leipzig

Ortschaftsrat Liebertwolkwitz am 02.02.2023 um 18:30 Uhr im 
Zimmer 2 des Rathauses Liebertwolkwitz, Liebertwolkwitzer 
Markt 1, 04288 Leipzig

Ortschaftsrat Böhlitz-Ehrenberg am 02.02.2023 um 18:30 Uhr im 
Salon Böhlitz der Großen Eiche, Leipziger Straße 81, 04178 Leipzig ■

Sitzungen  
der Ortschaftsräte

http://www.leipzig.de
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-nordost
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-nordost
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-ost
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-ost
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-alt-west
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-alt-west
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-nordwest
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-nordwest
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-mitte
http://www.leipzig.de


Elektronisches Amtsblatt Stadt Leipzig 
Ausgabe 02/23 · 21.01.2023

3

Die folgenden Dienstausweise/Dienstmarken der Stadt Leipzig 
werden hiermit für ungültig erklärt:

DA000331, DM000188, DA001515, DA005690, DA002679, DA000798, 

DA006285, DA003802, DA003801, DA006325, DA005041, DA005236, 

DA003049, DA007644, DA000917, DA005749, DA006208, DA007624, 

DA003707, DA007622, DA007623, DA006617, DA002465, DM000355, 

DA005185, DA002304, DA004188, DA004334, DA005518, DA006337, 

DA002453, DM000353, DA001239, DA002298, DA006177, DA005096, 

DA002369, DA005824, DA003825, DA003431, DA004837, DA003150, 

DA007049, DA000462, DA005503, DA004298, DA000728, DA004960, 

DA001017, DA006446, DA003917, DA005211, DM000560, DA007079, 

DA001681, DA002967, DA003660, DA000392, DA005302, DM000454, 

DA004473, DA005371, DA004612, DM000469, DA005078, DA006440, 

DA003911, DA005680, DM000593, DA005970, DA004354, DM000586, 

DA007065, DM000653, DA005598, DA001169, DA003356, DA003670, 

DA000954, DA003949, DA003232, DA000630, DA000534, DA000254, 

DA004107, DA004123, DA004141, DA004117, DA004300, DA003740, 

DA005001, DA004386, DA006326, DA003429, DA003212, DA004736, 

DM000656, DA007077, DM000545, DA005128, DA000308, DA000435, 

DA000870, DA000746, DA000645, DA000709, DA000887, DA004055, 

DA007202, DA001600, DA007326, DA000376, DA003387, DA004699, 

DA001045, DA001213, DA001036, DA001873, DA004280, DA000820, 

DA005058, DA005057, DA004120, DA000205, DA005961, DA005069, 

DA001194, DA005440, DA006098, DM000624, DA008053, DA003374, 

DA005878, DA003671, DA002992, DM000369, DA001342, DA003596, 

DA003335, DA001597, DA001825, DA006098, DM000624, DA008053, 

DA000539, DA000537, DA000536, DA000988, DA000535, DA000538, 

DA000343, DA000299, DA000666, DA000665, DA000668, DA000425, 

DA000990, DA000768, DA000886, DA000667, DA005087, DA005202, 

DA000009, DA000945, DA000943, DA000946, DA000949, DA000944, 

DA000950, DA000953, DA000952, DA004927, DA005136, DA005614, 

DM000587, DA004418 ■

Städtische Dienstausweise/ 
Dienstmarken ungültig

Gemäß § 6 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) vom 21. Januar 
1993 (SächsGVBl. S. 93), das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 
20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762) geändert worden ist, werden die 
unten näher bezeichneten Teilflächen des Weges dem öffentlichen 
Verkehr gewidmet.
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Straßenklasse, Widmungs-
beschränkung:
OT Lützschena-Stahmeln
Feldweg 8203 
1. Teilflächen der Flurstücke 361/1, 361/2, 370 und 371 jeweils der 

Gemarkung Lützschena und Teilflächen des Flurstücks 124 der Ge-
markung Stahmeln von Hallesche Straße bis Ende Brücke, Flurstück 
124 der Gemarkung Stahmeln, Gesamtlänge ca. 380 m, öffentlicher 
Feld- und Waldweg.

2. Teilflächen der Flurstücke 157/12 und 457/5 der Gemarkung 
Stahmeln, beginnend von Höhe Flurstück 157/12 der Gemarkung 
Stahmeln bis Stahmelner Straße, Gesamtlänge ca. 105 m, öffentlicher 
Feld- und Waldweg.

Eigentümerweg F 8203, Teilflächen der Flurstücke 124, 157/7, 157/12 
und 457/5 jeweils der Gemarkung Stahmeln von Ende Brücke Flurstück 
124 der Gemarkung Stahmeln bis Stahmelner Straße, Gesamtlänge ca. 
200 m, Eigentümerweg.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzan-
schrift in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6 (Besucheranschrift, 
Verkehrs- und Tiefbauamt, Straßenverkehrsbehörde, Prager Straße 
118-136, Technisches Rathaus, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt 
werden. Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß 
§ 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür 
stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter info@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2, 3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Verfügung mit Begründung sowie ein Planauszug liegen zur Ein-
sichtnahme offen. Eine Einsichtnahme ist nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter 0341-1 23 76 73 möglich. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Verkehrs- und Tiefbauamt 

Widmung von Teilflächen  
des Feldwegs 8203 

http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-nordost
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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(Beschluss Nr. VII-DS-07522 der Ratsversammlung vom 14.12.2022)

Auf der Grundlage der §§ 4 und 95a Abs. 3 der Sächsischen Gemeinde-
ordnung (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. 
März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) geändert worden ist, hat der 
Stadtrat der Stadt Leipzig in der Sitzung am 14.12.2022 die folgende 
Satzung zur 1. Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb 
Stadtreinigung Leipzig in der Neufassung des Beschlusses der Ratsver-
sammlung vom 25.03.2015 beschlossen (Beschluss Nr. VII-DS-07522): 

Artikel 1
Änderungen

§ 2 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Aufgaben des Eigenbetriebes sind: 
1. die Wahrnehmung der Abfallentsorgung im Stadtgebiet zur Erfül-

lung der der Stadt Leipzig nach den abfallrechtlichen Bestimmungen 
obliegenden Pflichten zur Abfallentsorgung, 

2. die zur Wahrnehmung der Straßenreinigung und des öffentlichen 
Winterdienstes im Stadtgebiet zur Erfüllung der der Stadt Leipzig 
nach dem Sächsischen Straßengesetz obliegenden Pflichten zur 
Straßenreinigung, 

3. die öffentliche Papierkorbentsorgung, 
4. die Erarbeitung der Abfallwirtschafts- und Abfallwirtschafts-

gebührensatzung sowie der Straßenreinigungs- und der Straßen-
reinigungsgebührensatzung, 

5. die Gebührenlegung und Einzug der Gebühren für die Abfallwirt-
schaft und Straßenreinigung, 

6. die Rekultivierung und Nachsorge von ehemals von der Stadt 
Leipzig betriebenen Deponien, 

7. die Pflege und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünanlagen der 
Stadt Leipzig sowie der Straßenbäume, öffentlichen Spielplätze und 
öffentlichen Springbrunnen, 

8. die Unterhaltung von bestehenden Bauhöfen mit Zuständigkeit 
für die städtischen Ortsteile Liebertwolkwitz, Holzhausen, Möl-
kau, Engelsdorf, Wiederitzsch, Lindenthal, Lützschena-Stahmeln, 
Böhlitz-Ehrenberg, Burghausen-Rückmarsdorf.“ 

Artikel 2
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. ■

Leipzig, 15.12.2022
Burkhard Jung 

Oberbürgermeister

Satzung zur 1. Änderung der Betriebssatzung
für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig

Schiedsstelle Mitte/Nordost 
Sprechtag jeden 3. Di./Monat (15.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Michael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-loeffler  
@t-online.de

Schiedsstelle Ost/Südost
Sprechtag jeden 3. Mi./Monat (16.00 Uhr-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Sylvio Müller,  Tel. 0341/1 23 35 30, E-Mail: sylvio.mueller@leipzig.de

Schiedsstelle Süd/Südwest
Sprechtag jeden 1. Di./Monat (15.00-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 32, 
Claudia Schaefer, Tel. 0341/1 23 35 30, Fax: 03212 1 37 31 75; E-Mail: claudia.
schaefer@leipzig.de

Schiedsstelle Nordwest/Nord
Sprechtag jeden 4. Mi./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Mike Rockmann, Tel. 0172 3 72 01 55; E-Mail: Friedensrichter-N-NW@t-
online.de

Schiedsstelle West/Alt-West
Sprechtag jeden 2. Di./Monat (15.00-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 32, Mi-
chael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-loeffler@t-online.de

Wann hilft die Schiedsstelle?
Bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche 
(z. B. Zahlungsansprüche), über Nachbar- und Mietrechtsstreitigkeiten und 
über Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre kann die Schieds-
stelle helfend und streitschlichtend tätig werden. Das heißt, die Anrufung 
der Schiedsstelle bei bürgerlichen Streitigkeiten geschieht freiwillig und 
ist nicht vorgeschrieben. In solchen Fällen können Sie sich direkt an die 
Schiedsstelle Ihres Bezirkes wenden und bekommen dort fachkundige 
Unterstützung bei Ihren Anliegen. ■

Sprechzeiten  
der Friedensrichter

mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
mailto:sylvio.mueller%40leipzig.de?subject=
mailto:claudia.schaefer%40leipzig.de?subject=
mailto:claudia.schaefer%40leipzig.de?subject=
mailto:Friedensrichter-N-NW%40t-online.de?subject=
mailto:Friedensrichter-N-NW%40t-online.de?subject=
mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
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Öffentliche Bekanntmachung der Wahl  
des Jugendparlamentes

Die Wahl des Jugendparlamentes der Stadt Leipzig wird in der Zeit vom 
27.03.2023, 8.00 Uhr, bis zum 03.04.2023, 8.00 Uhr, als Online-Wahl 
durchgeführt. Als Wahltag im Sinne der Wahlordnung für das Jugend-
parlament der Stadt Leipzig wurde der 02. April 2023 bestimmt. Für das 
Jugendparlament sind 20 Mitglieder zu wählen. 
Alle interessierten Jugendlichen werden hiermit aufgefordert, Wahlvor-
schläge (Bewerbungen) für die Wahl des Jugendparlamentes einzureichen. 
Wählbar sind alle Jugendlichen, die
- wahlberechtigt gemäß § 2 der Wahlordnung für das Jugendparlament 

sind, 
- ihre Wählbarkeit nicht im Sinne des § 15 Absatz 2 Bundeswahlgesetz 

verloren haben, 
- keinem der folgenden Gremien angehören: 

1. Stadtrat der Stadt Leipzig, 
2. Landtag eines deutschen Bundeslandes, 
3. Deutscher Bundestag, 
4. Europäisches Parlament.

Wahlvorschläge (vollständig ausgefüllte Bewerbungsunterlagen) können 
ab sofort und müssen spätestens bis 17.02.2023, 12.00 Uhr, beim Vorsitzenden 
des Wahlausschusses schriftlich eingereicht werden. Für die Wahl zum 
Jugendparlament sind nur Einzelkandidaten/ -kandidatinnen zugelassen. 
Die vollständig ausgefüllten Bewerbungsunterlagen können zusammen 
mit einer Kopie des Identitätsnachweises per Post (Stadt Leipzig, Büro für 
Ratsangelegenheiten, 04092 Leipzig) an den Wahlausschuss übersandt 
werden. Wird die Bewerbung fristwahrend vorab per E-Mail übersandt 
(bfr@leipzig.de), müssen die Bewerbungsunterlagen im Original spätestens 
bis zur Sitzung des Wahlausschusses zur Zulassung der Wahlvorschläge 
vorliegen. Diese findet am 22.02.2023, 15.00 Uhr, statt.
Die Bewerberinnen und Bewerber können ihre Bewerbung auch persönlich 
beim Wahlausschuss abgeben (Stadt Leipzig, Büro für Ratsangelegenheiten, 
Neues Rathaus, Zi. 348 a) dabei ist ein Identitätsnachweis (Personalaus-
weis oder anderer Ausweis mit Lichtbild) vorzulegen. Die Abgabe der 
Wahlvorschläge ist vom 23.01.2023 bis 17.02.2023, 12 Uhr bei vorheriger 
zeitlicher Vereinbarung (über bfr@leipzig.de oder 0341 123-2118) möglich.
Für die Bewerbung ist das vom Jugendparlament Leipzig erstellte Be-
werbungsformular zu verwenden. Das Formular ist im Internet unter 
www.leipzig.de/jugendparlamentswahl verfügbar. Es kann auch beim 
Wahlausschuss angefordert werden. Die Bewerbung muss mindestens 
den Familiennamen, Vornamen, Beruf/Stand, das Geburtsdatum und die 

Anschrift (Hauptwohnung) des/der Bewerbers/Bewerberin sowie die 
Erklärung, dass die Bewerbung unwiderruflich ist, enthalten. 
Bei minderjährigen Bewerbern/Bewerberinnen ist der Bewerbung die Ein-
verständniserklärung des/der Sorgeberechtigten beizufügen. Ausländische 
Jugendliche haben schriftlich zu erklären, dass sie in ihrem Herkunftsstaat 
ihre Wählbarkeit nicht verloren haben. 
Wahlberechtigt zur Wahl des Jugendparlamentes der Stadt Leipzig sind 
alle Jugendlichen, die 
- am Wahltag das 14. Lebensjahr, aber noch nicht das 22. Lebensjahr 

vollendet haben, 
- ihren Hauptwohnsitz seit mindestens drei Monaten vor dem Wahltag 

in Leipzig haben, 
- ihr Wahlrecht nicht im Sinne des § 13 Bundeswahlgesetz verloren haben 
Das Wählerverzeichnis wird durch das Amt für Statistik und Wahlen 
zum Stand 12. März 2023 angelegt. Alle wahlberechtigten Personen, die 
in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten in der Zeit vom 15. 
März 2023 bis 25. März 2023 eine schriftliche Wahlbenachrichtigung in 
Briefform. Die Wahlbenachrichtigung enthält alle für die Online-Wahl-
teilnahme erforderlichen Informationen. Wer bis zum 26. März 2023 keine 
Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
muss eine Berichtigung des Wählerverzeichnisses beantragen, wenn er/
sie nicht Gefahr laufen will, dass er/sie sein/ihr Wahlrecht nicht ausüben 
kann. Die Berichtigung kann in der Zeit vom 27. März 2023 bis 31. März 
2023 schriftlich (Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen, 04092 Leipzig) 
oder durch Erklärung zur Niederschrift beantragt werden:   
 Stadt Leipzig  
 Amt für Statistik und Wahlen  
 Zimmer 209
 Thomasiusstraße 1
 04109 Leipzig

 Mo.,  27.03. 9.00-16.00 Uhr  
 Di.,  28.03. 9.00-18.00 Uhr  
 Mi.,  29.03. 9.00-16.00 Uhr  
 Do.,  30.03. 9.00-16.00 Uhr  
 Fr.,  31.03. 9.00-12.00 Uhr. ■

Büro für Ratsangelegenheiten
Amt für Statistik und Wahlen

Die Landesdirektion Sachsen hat gemäß § 28 Abs. 1 und § 29 des 
Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) sowie § 1 des Gesetzes zur 
Regelung des Verwaltungsverfahrens- und Verwaltungszustellungs-
rechts für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) in Verbindung mit 
§§ 74 und 75 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) auf Antrag 
der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH mit Beschluss vom 
18. Januar 2023 den Plan für das Vorhaben „Landsberger Straße von 
Coppiplatz bis Hans-Oster-Straße“ festgestellt.
In dem Planfeststellungsbeschluss ist über alle rechtzeitig vorgetragenen 
Einwendungen, Forderungen und/oder Hinweise sowie Anregungen 
entschieden worden.
Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses mit Rechtsbe-
helfsbelehrung und eine Ausfertigung der festgestellten Unterlagen 
liegen in der Zeit vom 30. Januar 2023 bis 13. Februar 2023 in der Stadt 

Leipzig, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, Stadtplanungsamt, 
Zimmer 498, zu den Dienststunden Mo./Mi. 8.00-15.00 Uhr, Di./Do. 
8.00-16.00 Uhr, Fr. 8.00-12.00 Uhr, zu jedermanns Einsichtnahme aus. 
Die Bekanntmachung und der Planfeststellungsbeschluss sind im vor-
genannten Zeitraum auch auf der Internetseite der Landesdirektion 
Sachsen unter https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung in der 
Rubrik „Infrastruktur – Straßenbahnen“ einsehbar.
Der Planfeststellungsbeschluss wird den Beteiligten, über deren Ein-
wendungen und Stellungnahmen entschieden worden ist, zugestellt. 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss den übrigen 
Betroffenen gegenüber als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes). ■

Stadtplanungsamt
i. A. der Landesdirektion Sachsen

Bekanntmachung über die Planfeststellung für das Vorhaben  
der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH  

„Landsberger Straße von Coppiplatz bis Hans-Oster-Straße“

http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-ost
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-ost
http://www.leipzig.de/jugendparlamentswahl
https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung
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Hintergrund
Auf der 19. CITES-Vertragsstaatenkonferenz in Panama wurden u. a. 
handelsrelevante Tierarten neu in die Anhänge des Washingtoner 
Artenschutzübereinkommens (CITES) aufgenommen oder durch 
Wechsel von Anhang II in Anhang I unter strengeren Schutz gestellt.

Folgende Tierarten sind von CITES-Anhang II nach CITES-Anhang 
I gewechselt:

• Pycnonotus zeylanicus (Gelbscheitelbülbül) – tritt mit 12 Monaten 
Verzögerung in Kraft

• Batagur kachuga (Kachuga-Dachschildkröte)
• Cuora galbinifrons (Hinterindische Scharnierschildkröte)
• Nilssonia leithii (Leiths Weichschildkröte)

Folgende Tierarten wurden neu in den CITES-Anhang I aufge-
nommen:

• Tiliqua adelaidensis (Zwergblauzungenskink)
• Kinosternon cora (Cora-Schlammschidkröte)
• Kinosternon vogti (Vallarta-Schlammschildkröte)

Folgende Tierarten sind von CITES-Anhang I nach CITES-Anhang 
II gewechselt:

• Ceratotherium simum simum (Südliches Breitmalnashorn) – nur 
die Population aus Namibia

• Cynomys mexicanus (Mexiko-Präriehund)
• Branta canadensis leucopareia (Aleuten-Zwergkanadagans)
• Phoebastria albatrus (Kurzschwanzalbatros)
• Caiman latirostris (Breitschnauzenkaiman) – nur die Population 

aus Brasilien
• Crocodylus porosus (Leistenkrokodil) – nur die Population der 

Palawan-Insel, Philippinen
• Chilabothrus inornatus (Puerto-Rico-Schlankboa)

Folgende Tierarten wurden neu in den CITES-Anhang II aufge-
nommen:

• Copsychus malabaricus (Schamadrossel)
• Physignathus cocincinus (Grüne Wasseragame)
• Cyrtodactylus jeyporensis (Bogenfingergeckos)
• Tarentola chazaliae (Helmkopfgecko)
• Phrynosoma spp. (Krötenechsen)
• Chelus fimbriatus/orinocensis (Fransenschildkröte)
• Chelydra serpentina (Amerikanische Schnappschildkröte)
• Macrochelys temminckii (Geierschildkröte)
• Graptemys barbouri (Barbours Höckerschildkröte)
• Graptemys ernsti (Escambia-Höckerschildkröte)
• Graptemys gibbonsi (Pascagoula-Höckerschildkröte)
• Graptemys pearlensis (Pearl-Höckerschildkröte)
• Graptemys pulchra (Schmuck-Höckerschildkröte)
• Rhinoclemmys spp. (Erdschildkröten)
• Claudius angustatus (Großkopf-Schlammschildkröte)
• Kinosternon spp. (Klappschildkröten) – außer die in Anhang I 

gelisteten
• Staurotypus salvinii (Salvins Kreuzbrustschildkröte)
• Staurotypus triporcatus (Große Kreuzbrustschildkröte)
• Sternotherus spp. (Moschusschildkröten)
• Apalone spp. (Weichschildkröten) – außer die in Anhang I gelisteten 
• Centrolenidae spp. (Glasfrösche) 
• Agalychnis lemur (Lemur-Laubfrosch) 
• Laotriton laoensis (Laos-Warzenmolch)
• Carcharhinidae spp. (Requiemhaie)
• Sphyrnidae spp. (Hammerhaie)
• Potamotrygon albimaculata (Itaituba-Süßwasser-Stechrochen)

• Potamotrygon henlei (Feuerrochen)
• Potamotrygon jabuti (Perlen-Süßwasser-Rochen)
• Potamotrygon leopoldi (Schwarzrochen)
• Potamotrygon marquesi (Süßwasser-Stechrochen)
• Potamotrygon signata (Süßwasser-Stechrochen)
• Potamotrygon wallacei (Marmorierter Süßwasser-Stechrochen)
• Rhinobatidae spp. (Gitarrenrochen)
• Hypancistrus zebra (Zebrawels)
• Thelenota spp. (Seegurken) – tritt mit 18 Monaten Verzögerung 

in Kraft

Die Aufnahme der genannten Arten in den Anhang I oder II bzw. 
der Wechsel von Anhang II nach Anhang I CITES soll 90 Tage nach 
Ende der Vertragsstaatenkonferenz am 23. Februar 2023 völkerrecht-
lich in Kraft treten. Die Listung dieser Arten im Anhang A oder B der 
Verordnung (EG) Nr. 338/97 wird am Tag der Veröffentlichung der 
geänderten Anhänge dieser Verordnung rechtswirksam.

I. Rechtsfolgen

1. Tierarten, die von CITES-Anhang II nach CITES-Anhang I ge-
wechselt sind und in den CITES-Anhang I aufgenommen wurden

Sobald die Listung dieser Tierarten im Anhang A der Verordnung (EG) 
Nr. 338/97 wirksam geworden ist, ist für den Handel mit diesen Arten 
eine EU-Vermarktungsbescheinigung nach Artikel 10 der Verordnung 
(EG) Nr. 338/97 erforderlich.
Handel im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 338/97 umfasst u. a. die 
Verwendung, Beförderung oder Überlassung der o. g. Exemplare in 
der Gemeinschaft einschließlich innerhalb eines Mitgliedstaats (Artikel 
2 Buchstabe u der Verordnung (EG) Nr. 338/97).
Ohne die o. g. Bescheinigung ist der Kauf, das Angebot zum Kauf, 
der Erwerb zu kommerziellen Zwecken, die Zurschaustellung und 
die Verwendung zu kommerziellen Zwecken sowie der Verkauf, das 
Vorrätighalten, Anbieten oder Befördern zu Verkaufszwecken verboten 
[Artikel 8 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 338/97].
Angebot zum Verkauf umfasst jegliche Tätigkeit, die in diesem Sinne 
ausgelegt werden kann, einschließlich der Werbung oder der Veran-
lassung zur Werbung oder der Aufforderung zu Kaufverhandlungen 
[Artikel 2 Buchstabe i der Verordnung (EG) Nr. 338/97].
Verkauf umfasst jede Form des Verkaufs. Für die Zwecke der o. g. 
Verordnung werden das Vermieten, der Tausch oder Austausch dem 
Verkauf gleichgesetzt. Sinnverwandte Ausdrücke werden entsprechend 
ausgelegt [Artikel 2 Buchstabe p der Verordnung (EG) Nr. 338/97]. 
Verstöße gegen das Handelsverbot (Vermarktung ohne EU-Vermark-
tungsbescheinigung) können als Ordnungswidrigkeit oder Straftat 
verfolgt werden. Außerdem können die betreffenden Tiere von der 
Naturschutzbehörde beschlagnahmt und eingezogen werden.
Für Tiere der Anhang A-Arten, die im Zuständigkeitsbereich der Stadt 
Leipzig gehandelt werden sollen, ist die EU-Vermarktungsbescheini-
gung formgebunden bei der
   Stadt Leipzig – Amt 36
   CITES-Vollzugsbehörde
   04092 Leipzig
zu beantragen. Antragsformulare sind beim Amt für Umweltschutz 
erhältlich.
Dem Antrag sind geeignete Belege und Beweismittel für eine recht-
mäßige Einfuhr in die Europäische Union, eine rechtmäßige Zucht 
in der Europäischen Union oder des rechtmäßigen Erwerbs vor der 
Unterschutzstellung der betroffenen Art beizufügen.
Mit Inkrafttreten der Listung dieser Tierarten im Anhang A der Ver-
ordnung (EG) Nr. 338/97 unterliegen diese Arten der Buchführungs-
pflicht gemäß § 6 Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) sowie der 
Kennzeichnungspflicht gemäß Art. 66 der Verordnung (EG) Nr. 338/97.
Über das Inkrafttreten der geänderten Anhänge der Verordnung (EG) 
Nr. 338/97 wird die Stadt Leipzig in geeigneter Form informieren.

Bekanntmachung über die auf der  
19. CITES-Vertragsstaatenkonferenz beschlossenen  

Änderungen in den CITES-Anhängen mit Auswirkungen 
auf handelsrelevante Tierarten
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Unternehmen und Halter, welche auf dem Gebiet der Stadt Leipzig 
bereits über Bestände der erstmals in einen CITES-Anhang aufgenom-
menen Tierarten verfügen (Aufnahme in den CITES-Anhang I, ohne 
dass diese vorher in einen der anderen CITES-Anhänge gelistet waren), 
können diese Bestände bis einen Tag vor Inkrafttreten der CITES-An-
hang I Listung als Altbestand (Erwerb vor Unterschutzstellung) bei 
der Naturschutzbehörde wie unten unter Nr. 3 beschrieben anzeigen.
In diesem Fall kann später bei der Beantragung einer EU-Vermark-
tungsbescheinigung auf diese Anmeldung verwiesen werden.

2. Tierarten, die in den CITES-Anhang II aufgenommen wurden

Sobald die Listung dieser Tierarten im Anhang B der Verordnung (EG) 
Nr. 338/97 wirksam geworden ist, ist für den Handel mit diesen Arten 
entweder ein Nachweis der rechtmäßigen Einfuhr in die Europäische 
Union (z. B. Kopie der Einfuhrgenehmigung), der rechtmäßigen Zucht 
innerhalb der Europäischen Union oder des rechtmäßigen Erwerbs vor 
der Unterschutzstellung der betroffenen Art erforderlich.
Unternehmen oder Halter, welche auf dem Gebiet der Stadt Leipzig 
bereits über Bestände dieser Tierarten verfügen, können diese Bestände 
bis einen Tag vor Inkrafttreten der CITES-Anhang II Listung als Alt-
bestand (Erwerb vor Unterschutzstellung) bei der Naturschutzbehörde 
wie unten unter Nr. 3 beschrieben anzeigen.
Mit Inkrafttreten der Listung dieser Tierarten im Anhang B der Ver-
ordnung (EG) Nr. 338/97 unterliegen diese Arten der Buchführungs-
pflicht gemäß § 6 BArtSchV.
Außerdem müssen Sie Käufern der Tiere die artenschutzrechtlich 
rechtmäßige Herkunft mit den für einen entsprechenden Nachweis 
erforderlichen Angaben schriftlich bestätigen. Für diese Herkunfts-
bestätigung ist keine bestimmte Form vorgeschrieben, sodass die 
verschiedensten Formen in der Praxis Verwendung finden. Jedoch 
bestehen häufig Unklarheiten über den erforderlichen Inhalt einer 
Herkunftsbestätigung, um den Anforderungen für eine erfolgreiche 
Nachweisführung gerecht werden zu können. Deshalb wird die Ver-
wendung des entsprechenden Formulars der Stadt Leipzig empfohlen, 
das beim Amt für Umweltschutz erhältlich ist.

II. Anmeldung von Altbeständen der erstmals in einen der CITES-
Anhänge aufgenommenen Arten

Unternehmen und Halter, welche im Zuständigkeitsbereich der Stadt 
Leipzig bereits über Bestände der o. g. Arten verfügen, können diese 
Bestände bis spätestens 22. Februar 2023 (Posteingang bei der Stadt 
Leipzig, ggf. Frist-Briefkasten der Stadt Leipzig am Neuen Rathaus, 
Martin-Luther-Ring 4-6 nutzen) schriftlich bei der
   Stadt Leipzig
   Amt für Umweltschutz
   Naturschutzbehörde
   04092 Leipzig

als Altbestände wie folgt anmelden.

1. Form und Inhalt der Anmeldung

Auf der formlosen in 2-facher Ausfertigung vorgelegten Anmeldung 
muss der vollständige Name des Unternehmens oder des Halters, die 
vollständige Anschrift und bei mehreren Betriebsstätten im Zustän-
digkeitsbereich der Stadt Leipzig die Anschriften aller Betriebsstätten 
angegeben sein. Die Anmeldung muss vom Vertretungsberechtigten 
unterzeichnet sein.
Die Angaben der Anmeldung müssen in einer tabellarischen Übersicht 
je Betriebsstätte, in der sich die Altbestände befinden, mit folgenden 
Spalten übermittelt werden:
• Lfd. Nummer,
• Eingangstag (Datum, sofern bekannt, sonst „Altbestand“ eintragen),
• Bezeichnung der im Bestand vorhandenen Tiere nach Art (wis-

senschaftlicher Name, ggf. zusätzlich deutsche Namen), Zahl, ggf. 
Kennzeichen.

2. Aufzeichnung der Altbestände

Die unter Nr. 3.1 gemachten Angaben sind je Betriebsstätte in ein 
Aufnahme- und Auslieferungsbuch nach den Bestimmungen des § 6 
BArtSchV zu übernehmen. Als Angabe der Bezugsquelle ist der Ver-
merk Altbestand ausreichend.
In der Folge sind alle Abgänge der Altbestände nach den Bestimmungen 
des § 6 BArtSchV mit den erforderlichen Angaben im Aufnahme- und 
Auslieferungsbuch zu erfassen.

3. Örtliche Überprüfung der Altbestände

Die Stadt Leipzig, Naturschutzbehörde, behält sich vor, die angemelde-
ten Altbestände in Augenschein zu nehmen und die in der Anmeldung 
gemachten Angaben vor Ort zu überprüfen.

4. Bestätigung der Altbestände

Die Stadt Leipzig, Naturschutzbehörde, bestätigt dem Unternehmen 
oder dem Halter die Anmeldung von Altbeständen auf einer Aus-
fertigung der Anmeldung, sofern die Anmeldung vollständig mit 
den erforderlichen Angaben bis zum 22. Februar 2022 bei der Stadt 
Leipzig, Naturschutzbehörde, eingegangen ist.

Sie erreichen die Mitarbeiter/innen der Naturschutzbehörde im 
Technischen Rathaus
Prager Straße 118–136
Haus A
04317 Leipzig

Telefon: 0341 123-3859
Fax: 0341 123-3405
E-Mail: umweltschutz@leipzig.de

mailto:umweltschutz%40leipzig.de?subject=
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Auf der Grundlage der §§ 73 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1, 28 Abs. 2 SächsGemO v. 9.3.2018 (SächsGVBl. S. 62) in Verbindung mit § 11 Abs. 1 S. 2 
Nr. 5 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig (Beschluss Nr. DS-00334/14 der Ratsversammlung vom 25.02.2015, ver-
öffentlicht im Leipziger Amtsblatt Nr. 6 am 21.03.2015) hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 15.12.2022 die nachstehenden Eintrittspreise und 
Ermäßigungen festgesetzt (Beschluss Nr. VII-DS-07530).

Preise im Freiverkauf, Übersicht der Ermäßigungen

 
Großes Concert Verkaufsart % auf

NP Prem

Normalpreis 80,00 €

 

Personen bis 29 Jahre 30 56,00 €
Personen mit Leipzig Pass 50 40,00 €

Schwerbehindert1 20 64,00 €

Last-Minute-Ticket2  10,00 €

 
Kammermusik Verkaufsart % auf

NP PG 1

Normalpreis 17,00 €

 

Personen bis 29 Jahre 30 11,90 €
Personen mit Leipzig Pass 50 8,50 €

Schwerbehindert1 20 13,60 €

Last-Minute-Ticket2  5,00 €

Quartettgesellschaft Normalpreis 24,00 €

 

Personen bis 29 Jahre 30 16,80 €
Personen mit Leipzig Pass 50 12,00 €

Schwerbehindert1 20 19,20 €

Last-Minute-Ticket2  5,00 €
Salonorchester 
Cappuccino Normalpreis 29,00 €

 

Personen bis 29 Jahre 30 20,30 €
Personen mit Leipzig Pass 50 14,50 €

Schwerbehindert1 20 23,20 €

Last-Minute-Ticket2  5,00 €
1 Mit der Kennzeichnung „B“ im Schwerbehindertenausweis kann eine Begleitperson eine un-

entgeltliche Eintrittskarte erhalten.
2 gültig für Personen bis 29 Jahre ab 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn; Kostenstaffel: bis 

40 € Vollpreis: 5 €, bis 80 € Vollpreis: 10 €, über 80 € Vollpreis (Sonderkonzerte): 20 €
- Empfänger von Grundsicherung können am Veranstaltungstag Restkarten zum Preis von 3 

EUR erwerben.
- Einzelkarten können als Flex-Preis-Tickets erworben werden, welche bis 3 Stunden vor Ver-

anstaltungsbeginn während der regulären Öffnungszeiten der Gewandhauskasse zurückge-
geben werden können. Der Aufpreis beträgt ca. 10% auf den Normalpreis, jeweils gerundet 
auf ganze Euro.

Preise Gewandhausorchester Card
Card 20 Normalpreis 35,00 €
 Personen bis 29 25,00 €
 Personen mit Leipzig Pass 20,00 €
Card 50 Normalpreis 250,00 €
 Personen bis 29 125,00 €
 Personen mit Leipzig Pass 80,00 €
Card 100 Normalpreis 1.300,00 €
 Personen bis 29 600,00 €
 Personen mit Leipzig Pass 350,00 €

Eintrittspreise Gewandhaus
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Großes Concert

% auf
NP 1 Prem PG 1 PG 2 PG 3

Einzelpreis  80,00 € 61,00 € 49,00 € 37,00 €

Anrecht Do & Fr. (6 Konzerte) 30 342,00 € 264,00 € 210,00 € 156,00 €

Anrecht Do & Fr. (6 Konzerte)
Personen bis 29 Jahre 75 120,00 € 90,00 € 72,00 € 60,00 €

Anrecht Do & Fr. (6 Konzerte)
Personen mit Leipzig Pass 50  180,00 € 144,00 € 108,00 €

Anrecht Sonntag (3 Konzerte) 30 171,00 € 132,00 € 105,00 € 78,00 €

Anrecht Sonntag (3 Konzerte)
Personen bis 29 Jahre 75 60,00 € 45,00 € 36,00 € 30,00 €

Anrecht Sonntag (3 Konzerte)
Personen mit Leipzig Pass 50  90,00 € 72,00 € 54,00 €

Vario 4 (4 Konzerte) 10 295,00 € 220,00 € 180,00 € 136,00 €

Vario 6 (6 Konzerte) 20 390,00 € 300,00 € 237,00 € 180,00 €

Vario 8 (8 Konzerte) 30 460,00 € 354,00 € 274,00 € 208,00 €

Kammermusik (6 Konzerte) Quartettgesellschaft (6 Konzerte)

 % auf
NP 1 PG 1 PG 2  % auf

NP 1 PG 1 PG 2

Einzelpreis  17,00 € 13,00 € Einzelpreis  24,00 € 20,00 €

Kammermusik 30 72,00 € 54,00 € Quartettgesellschaft 30 102,00 € 84,00 €

Kammermusik
Personen bis 29 Jahre 75 27,00 € 21,00 € Quartettgesellschaft

Personen bis 29 Jahre 75 36,00 € 30,00 €

Kammermusik
Personen mit Leipzig Pass 50 51,00 € 39,00 €

Quartettgesellschaft
Personen mit Leipzig 
Pass

50 72,00 € 60,00 €

Salonorchester Cappuccino (6 Konzerte

 % auf
NP 1 PG 1 PG 2

Einzelpreis  29,00 € 23,00 €

Salonorchester Cappuccino 30 120,00 € 96,00 €

Salonorchester Cappuccino 
Personen bis 29 Jahre 75 45,00 € 36,00 €

Salonorchester Cappuccino 
Personen mit Leipzig Pass 50 87,00 € 69,00 €

1 Bei den angegebenen Ermäßigungen gegenüber dem Normalpreis in Prozent handelt es sich um gerundete Werte. Die Abonnementpreise 
werden aufgrund der technischen Darstellung im Ticketsystem auf- bzw. abgerundet, sodass irrationale Einzelpreise (Abonnementpreis je 
Konzert) vermieden werden. ■

Leipzig, 16.12.2022

Burkhard Jung
Oberbürgermeister
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Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in ihrer Sitzung am 
14.12.2022 den Bebauungsplan Nr. E-140 „Wohngebiet Martinshöhe“, 
6. Änderung (Vorlage Nr. VII-DS-07540) beschlossen. Dieser Beschluss 
wird hiermit bekannt gemacht. Er ist im Stadtplanungsamt niederge-
legt und kann wie unten angegeben kostenlos für die Dauer von zwei 
Wochen eingesehen werden.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Das Plangebiet befindet sich in Leipzig-Nord, im Ortsteil Wiederitzsch. 
Die 6. Änderung betrifft ein Grundstück westlich der Delitzscher 
Landstraße zwischen der Böschungskante des Eutritzscher Flurgrenz-
grabens und dem Grenzverlauf der Gemarkung Großwiederitzsch (in 
der kartenmäßigen Darstellung schraffiert dargestellt).

Mit der 6. Änderung wird der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
reduziert, um die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur Be-
bauung mit einem Multifunktionsgebäude auf dem Betriebsgrundstück 
des Städtischen Klinikum St. Georg zu schaffen. Neben der Errichtung 
einer dringend benötigten Rettungswache für den Leipziger Norden ist 
das Gebäude auch als Parkhaus sowie als Büro- und Arbeitsgebäude 
für Unternehmen der Biomedizinbranche geplant.

Der Bebauungsplan und die Begründung können im Stadtplanungs-
amt, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4 - 6, 04109 Leipzig, Zimmer 
498 während der Dienststunden
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Bebauungsplan Nr. E-140 „Wohngebiet  
Martinshöhe“, 6. Änderung, Leipzig-Nord

Satzungsbeschluss

Mo./Mi.  8.00 - 15.00 Uhr
Di./Do.  8.00 - 16.00 Uhr
Fr.    8.00 - 12.00 Uhr

eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden. Die zu-
sammenfassende Erklärung beinhaltet, wie die Umweltbelange, die 
Ergebnisse der Beteiligungsprozesse und anderweitige Planungsmög-
lichkeiten beim Zustandekommen des Plans berücksichtigt wurden.  

Die genannten Unterlagen sind auch im Internet über das Ratsinfor-
mationssystem der Stadt Leipzig unter https://ratsinfo.leipzig.de 
(Vorlage Nr. VII-DS-07540) einsehbar.

Rechtsbehelf:

Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich:
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 

der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt Leipzig unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen 
Plan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.

Die hier gegebenen Hinweise auf Rechtsfolgen nach dem BauGB haben 
keinen Einfluss auf bestehende Rückübertragungsansprüche bzw. 
Entschädigungsansprüche nach dem Gesetz zur Regelung offener 
Vermögensfragen.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 Abs. 4 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen gelten.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.  der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen 

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4.  vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 genannten Frist

a) die Rechtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 oder 4 der SächsGemO 
geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. E-140 „Wohn-
gebiet Martinshöhe“ (fett umrandet) mit Bereich der 6. Änderung (schraf-
fiert dargestellt)

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

https://ratsinfo.leipzig.de
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  
Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung  

von Büroräumen zu einer Arztpraxis in ein Wohn- und Geschäftshaus, 
Gustav-Mahler-Straße 11“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 4477

verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung von 
Büroräumen zu einer Arztpraxis in ein Wohn- und Geschäftshaus, 
Gustav-Mahler-Straße 11“, Leipzig Gemarkung Leipzig, Flurstück 
4477,  im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Auflagen.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/1 23 89 08 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 02.01.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2022-010030-VV-63.20-NIW einen Bescheid mit folgendem 

mailto:abd%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Vorbescheid: Errichtung  
eines 3-geschossigen Mehrfamilienhauses in 2. Reihe /  

Hinterhof in Leipzig, Alfred-Kästner-Straße 46“, Leipzig,  
Gemarkung Leipzig, Flurstück 2512/4

§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.
2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 

De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/1 23 51 22 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flur-  
stücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Kartengrundlage: GeoSN, dl-de/by-2-0

Erstellungsdatum 03.01.2023

Schnabel, Christoph

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m
Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig 
hat als untere Bauaufsichtsbehörde am  unter dem Aktenzeichen 
63-2022-011351-BV-63.41-CHC einen Bescheid mit folgendem ver-
fügenden Teil erlassen:

(1 Der Vorbescheid mit der Beantwortung einzelner Fragen für das 
Vorhaben: „Vorbescheid: Errichtung eines 3-geschossigen Mehrfami-
lienhauses in 2. Reihe / Hinterhof in Leipzig, Alfred-Kästner-Straße 
46“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2512/4, ist erteilt.

(2)Bestandteil der Entscheidung sind die in dem Vorbescheid auf-
geführten und mit der Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 

mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
mailto:abd%40leipzig.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Erweiterung und Nutzungsände-
rung eines Wohn- und Geschäftshauses; Alfred-Kästner-Straße 64, 66, 

Bernhard-Göring-Straße 79, 81, 83, 85, 87, 89“,  
Leipzig; Gemarkung Leipzig, Flurstücke 2510/3, 2510/s, 2510/t, 2510/v, 

2510/u, 2510/10, 2510/2, 3157, 3160, 3161

Gemarkung Leipzig, Flurstücke 2510/3, 2510/s, 2510/t, 2510/v, 
2510/u, 2510/10, 2510/2, 3157, 3160, 3161 im Genehmigungsver-
fahren nach § 64 Sächsische Bauordnung (Sonderbau) ist erteilt.

-  Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen zu-
gelassen: Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den An-
forderungen aus § 6 Abs. 3 SächsBO dahingehend, dass sich die 
Abstandsflächen auf eigenem Grund überdecken, aus § 8 SächsBO 
dahingehend, dass auf dem Grundstück nicht der erforderlich gro-
ße Spielplatz für Kleinkinder angelegt werden muss und von den 
Anforderungen aus § 50 SächsBO dahingehend, dass in 2 Praxis-
einheiten im Bestandsgebäude die dem allgemeinen Besucher- und 
Benutzerverkehr dienenden Bereiche nicht barrierefrei hergestellt 
werden müssen.

-  Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen.
-  Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 86 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

GeoSN, dl-de/by-2-0

Erstellungsdatum 05.01.2023

Schlesiger, Anne

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht: Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der 
Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbehörde am 14.12.2022 unter 
dem Aktenzeichen 63-2022-002451-SB-63.31-AWI einen Bescheid mit 
folgendem verfügenden Teil erlassen:

-  Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Erweiterung und Nut-
zungsänderung eines Wohn- und Geschäftshauses Alfred-Kästner-
Straße 64, 66, Bernhard-Göring-Straße 79, 81, 83, 85, 87, 89“, Leipzig; 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nachträglicher Anbau von  
Balkonanlagen (25 Balkone) als vorgestellte Einzeltürme, Blücherstraße 
15, 15 a, 15 b, 15 c, 15 d“, Leipzig, Gemarkung Möckern, Flurstück 613

verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nachträglicher Anbau 
von Balkonanlagen (25 Balkone) als vorgestellte Einzeltürme, Blü-
cherstraße 15, 15 a, 15 b, 15 c, 15 d“, Leipzig, Gemarkung Möckern, 
Flurstück 613 im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-52 46 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 18.01.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2022-012864-VV-63.30-KSC einen Bescheid mit folgendem 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Palliativstation –  
Umbau und Erweiterung Haus E, Georg-Schwarz-Straße 49“,  

Leipzig, Gemarkung Lindenau, Flurstück 681/3

zeichen 63-2022-008282-SB-63.22-JAP einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Palliativstation – Umbau 
und Erweiterung Haus E, Georg-Schwarz-Straße 49“, Leipzig, Ge-
markung Lindenau, Flurstück 681/3, im Genehmigungsverfahren 
nach § 64 Sächsische Bauordnung (Sonderbau) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen. 

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 92 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)
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Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 18.01.2023 unter dem Akten-
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung der beiden 
Ladenlokale im EG zu Wohnzwecken, Errichtung von Balkonen auf der 
Hofseite, Errichtung einer zweiten straßenseitigen Dachgaube, Errich-
tung einer hofseitigen Loggia im Dachgeschoss, Strukturelle Grund-

rissänderung der Bestandswohnung 10 im Dachgeschoss, Gorkistraße 
88“, Leipzig, Gemarkung Schönefeld, Flurstück 259/k

konen auf der Hofseite, Errichtung einer zweiten straßenseitigen 
Dachgaube, Errichtung einer hofseitigen Loggia im Dachgeschoss, 
Strukturelle Grundrissänderung der Bestandswohnung 10 im 
Dachgeschoss, Gorkistraße 88“, Leipzig, Gemarkung Schönefeld, 
Flurstück 259/k, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen, Aus-
nahmen und Befreiungen zugelassen:

 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 50 SächsBO dahingehend, dass die Wohnungen nicht behin-
dertengerecht ausgeführt werden müssen.

(3) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Auf-
lagenvorbehalte.

(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-8926 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig 
hat als untere Bauaufsichtsbehörde am  unter dem Aktenzeichen 
63-2022-010839-VV-63.31-SGR einen Bescheid mit folgendem ver-
fügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung der 
beiden Ladenlokale im EG zu Wohnzwecken, Errichtung von Bal-
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  
Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau Bungalow  

mit Carport, Wiesenblumenweg 33“,  
Leipzig, Gemarkung Zuckelhausen, Flurstück 428/1

1.) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau Bungalow mit Car-
port, Wiesenblumenweg 33“, Leipzig, Gemarkung Zuckelhausen, 
Flurstück 428/1, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

2.)  Mit der Baugenehmigung wird folgende Befreiung zugelassen:
 Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch von den Festsetzungen 

des Bebauungsplanes Nr. 403 „Wohnsiedlung Wiesenblumen-
weg“ über zeichnerische Festsetzung Nr. 3 „Bauweise, Bau-linien, 
Baugrenzen, Stellung der baulichen Anlagen“ dahingehend, dass 
anstelle der Firstrich-tung Nord-Süd die Firstrichtung Ost-West 
geplant ist.

3.)  Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagenvorbehalte. 
4.)  Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Verfah-
rensmanager bzw. Ver-fahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-89 27 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 10.01.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2022-010069-VV-63.41-MAS einen Bescheid mit fol-gendem 
verfügenden Teil erlassen:

■ Impressum

Herausgeber: Stadt Leipzig, Der Oberbürgermeister, Referat Kommunikation, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
Verantwortlich: Matthias Hasberg
Redaktion: Undine Belger, Christine Wündisch, Dr. Sebastian Fink
Telefon: 0341 / 1 23 20 68, Fax: 0341 / 1 23 20 56, Internet: www.leipzig.de/amtsblatt, E-Mail: elektronisches-amtsblatt@leipzig.de

mailto:abd%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
https://www.leipzig.de/amtsblatt
mailto:elektronisches-amtsblatt%40leipzig.de?subject=

	Sitzung des Jugendhilfeausschusses
	Sitzung des Verwaltungsausschusses
	Sitzung des Grundstücksverkehrsausschusses
	Sitzung des Betriebsausschusses Stadtreinigung
	Öffentliche Zustellung durch Bekanntmachung einer Benachrichtigung im Sinne des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG)
	Sitzungen der Stadtbezirksbeiräte
	Sitzungen der Ortschaftsräte
	Städtische Dienstausweise/Dienstmarken ungültig
	Widmung von Teilflächen des Feldwegs 8203
	Satzung zur 1. Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig
	Sprechzeiten der Friedensrichter
	Öffentliche Bekanntmachung der Wahl des Jugendparlamentes
	Bekanntmachung über die Planfeststellung für das Vorhaben der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH „Landsberger Straße von Coppiplatz bis Hans-Oster-Straße“
	Bekanntmachung über die auf der19. CITES-Vertragsstaatenkonferenz beschlossenen Änderungen in den CITES-Anhängen mit Auswirkungen auf handelsrelevante Tierarten
	Eintrittspreise Gewandhaus
	Bebauungsplan Nr. E-140 „Wohngebiet Martinshöhe“, 6. Änderung, Leipzig-Nord; Satzungsbeschluss
	Baugenehmigungen



